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Anordnung 
über die weiterführende Spezialisierung von 

Fachärzten und Fachzahnärzten 
— Subspezialisierungsordnung — 

vom 13. Juni 1983

Im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zentra
len Staatsorgane und dem Präsidenten der Akademie der Wis
senschaften der DDR sowie in Übereinstimmung mit den 
Zentralvöi-ständen der Gewerkschaften Gesundheitswesen und 
Wissenschaft wird folgendes angeordnet:

/ § 1
Geltungsbereich

Diese Anordnung gilt für
— die weiterführende Spezialisierung von Fachärzten und 

Fachzahhärzten (nachfolgend als Subspezialisierung be
zeichnet) in Einrichtungen der medizinischen Betreuung 
unabhängig von ihrem Unterstellungsverhältnis,

— staatliche Organe und Einrichtungen, die für die Leitung 
■ und Durchführung der Subspezialisierung verantwortlich

sind.

§ 2
Grundsätze

(1) Die Subspezialisierung ist eine Form der geregelten wei
terführenden Spezialisierung für Fachärzte/Fachzahnärzte auf 
bestimmten Teilgebieten medizinischer Fachrichtungen bzw. 
auf interdisziplinären Fachgebieten. Sie dient der planmäßigen 
Qualifizierung von Fachärzten/Fachzahnärzten zur Lösung

von Aufgaben der spezialisierten und hochspezialisierten Be
treuung der Bevölkerung unter besonderer Beachtung der 
Einheit von Spezialisierung und Integration.

(2) Die Subspezialisierung wird auf solchen Gebieten durch
geführt, die . -
— entsprechend dem Betreuungsbedarf den Einsatz einer 

größeren Anzahl spezialisierter Fachärzte/Fachzahnärzte 
erfordern;

— umfangreicheres Wissen und Können auf einzelnen Gebie
ten verlangen, das- die Anforderungen an einen Facharzt/ 
Fachzahnarzt wesentlich übersteigt;*

— bereits über einen entsprechenden qualitativen und quanti
tativen Vorlauf in Wissenschaft und Praxis verfügen.

(3) Entsprechend den Erfordernissen der medizinischen Be
treuung können Fachärzte und Fachzahnärzte mit Promo
tion A eine Subspezialisierung auf den vom Minister für Ge
sundheitswesen festgelegten Subspezialisierungsgebieten auf
nehmen, wenn sie die staatliche Anerkennung in einer Fach
richtung besitzen, an die eine Subspezialisierung angeschlos
sen werden kann. .

(4) Die Aufnahme einer Subspezialisierung ist vom Fach- 
arzt/Fachzahnarzt mit Zustimmung des Leiters der Einrich
tung, mit der das Arbeitsrechtsverhältnis besteht, beim zu
ständigen Bezirksarzt zu beantragen. Für Anträge von Fach
ärzten/Fachzahnärzten aus örtlich geleiteten Einrichtungen ist 
außerdem die Zustimmung des Kreisarztes erforderlich.

(5) Der Bezirksarzt entscheidet über die Zulassung zur Sub
spezialisierung nach Konsultation des jeweils zuständigen be
ratenden Arztes entsprechend dem Bedarf im Territorium 
und der Eignung des Bewerbers. Er teilt seine Entscheidung 
der zentralen Fachgruppe sowie dem antragstellenden Fach- 
arzt/Fachzahnarzt mit.


